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Sach ieferl!.lll!'lgel!'l
Den nachstehenden Aufsatz bringen wir deswegen,
weil die Sachlieferungen ganz besonders in das Bau
gewerbe iiber rejfen und eine sachliche Aufklärung
tiber den Y Dung-Plan als Angelpunkt unserer WirtscJJaft nur erwünscht sein kann. R.ed>.

:tin Kapitel des Young-Plancs, das unsere Lage recht erheblich ver
schlechtert und daher von den Lc'brednern der Pariser HIld tfaagcr

'luru- und Te,tl1:l1!e Heiehenh[\ch (Eulengeb.)
StHdlb:w:1.mt Reicbcnbach (Eul ngcb)

Tributweisheit besonders eilfertig iibergangen wird, ist das von den
Sachlieferungen auf RcparatioHSkonto. .Mit den Sachlief rungen 11m
es an sich folgende Bewandtnis: Die Sachlieferungen sind das
Gegenstück zum "Transier". Die Reparationskasse erhält, nach

den Vorschriften des DawcspIans, von Deutschland den größten
TciJ des jährlichen Tributs in Reichsmark, vrakÜsch durch Ueber
weisung auf das Konto, das der ReparaÜonsagent bei der Reichs
back hat. Der R.eparationsa!2:enl muß nun zusehen, wie er das Geld
i!l die Iiände seiner Auftraggeber, der Gläubigennächte, Überfilhrt.
Zum Teil tut er das, indem cr ::,ein Reichsmark-Guthabcn zum An
kaut VOll Devisen, von ausländischen Zahlungsmitteln, benutzt und
diese den Tributgläubigem direkt Überweist; das ist dcr Transfer,
die Umwandlung von ReichsmarI\beständen der R.eparaHonska'ise in
Devisen, die somit dCItI deu[::,chen Geldmarkte entzogen werden.
y\Toher die Devisen kommen, das ist ja bekannt: sie stammen nicht
nUr aus dem Erlos unseres Exports, sondern vor allem auch aus
dem t:rlra!2: unserer Auslandsanleihen.

Soweit nun der I?eparationsagellt unsere Tributgclder nicbt in
Devisen "transferiert", benutzt er einen anderen V/eg, um das Geld
in die Tasche der Gläubiger zu bringell, eioen kleinen Umweg sozu
S l.(,::en. t:r bezahlt mit Reichsmark Lieicnmgen von \Varen und
Leistungcn, -die von deutschen firmell an die GhiubigerWnder aus
gefÜhrt werdeh. Das sind die "Sachliefcrungen", Der Vollständig
keit halber sei noch envähl!t, daß der ReparatfonSageilt auch dic
I"ufendell Besatzungskosten in R.eichsmark bezahlt. Und schließlich
sei anf die "ReparaticJ1 R.ecovery Act" Bezug genommcn, eine
ziemlich v rzwicktc Sache. Alle deutschen Exporteure nämlich, die
Vlaren nach England oder frankreich vcrkauieu, miis!:.en einen Teil
ihres Devisen-Erlöses beim Reich gegen Reichsmark eintauschen.
Das Reich liefert diese Devisen direkt ;11] die Ueparationskasse ab,
zah!t also einen Teil des Tributs unmittelbar in Auslandswährung.
Da diese Zahlung   zum Unterschied vom "Transfer" - auf tat
sächlichen [xportvorgäl1o;:::en beruht, kann miHL sie, wenn man wjIl,
auch als "indirekte Sachlieferung" bezeichncn. rur die an sich recht
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komplizierte Sache hat man neuerdings ein ziemlich einfaches Pau
scl1alverfah1 CI1 gefunden, im Zusammenwirken von Deutscher
Reichsballk, Bank von EngJand uud Gank von Frankreich.
F.in paar Zahlen J118chen das Ganze sehr anschalilich, alles ,iu ruuden
Mi!1louen Reichsmalk:

,3 Dl\we .ialn :',DaweJja!n'
(192fiJ1927) (1f)?;8/?f)

Gesamt-Tribut: 1000 1220 1500 1750 2500
dJ.yonel<tfJelauf:

Ihr-Transfer: 71 2.\9 468 } 1419Recovery: 180 243 290 351
Sachliefenrngen: 414 658 617 725 } 1034Besatwngskoslen: 208 102 82 71
In der TriblltbihJIlz von fünl Jahren D::nvesplall, bis zum 1. Septem
ber 1929, nehmcn also die Sachlieferungen eine recht wichtige
Position ein und (hese \var illI1en ,wch val! Anfang an zugedacht.
SeJhstversttlndlich sind allch sie ,.Tribut". Die Last der Aufbrin
ung hleIbr flÜr uns, eHe wir's zahlen gaut gleich, einerlei,
.ob ullser Geld ill DeV1SelI- UlId W'arerrforUl Gläubigern Über
mittelt wird. Aber, volks\virlschaftlich betrachtet, ist es doch gan7.
wescntlich besser, wenn die \Veiterleitung U11fCh SachlieferlIngen
unu nicht ..lurch Gar-Transfer erfolgt. Erstens wird lInser Dcviscn
markt wcnigstens etwas von dem unnaliirlichen Drucke entlastet,
der uns tU immer neuer AuslandsversehuJdul1g- zwingt Zweitens
i!ießt das Tributgeld doch nuch eiIl1nal durch unsere Wirt chaft hin
dll1"ch und befruchtet eiue ganze Reihe von Betrieben verschieden
ster Art.
Was ist bisher Gegenstand von Snc1llieferungen gewesen? Im be
sonderen Kohle, farbstoffe, Bauholz, Pferde und Vieh, weiterhin
IdIIlstliche Papier, Zucker, Maschinen, ganze fabrik
einrichtungen und in letzten Jahren in steigelldem Maße die
AusHlhrung öffentlicher Arbeiteil, teilweise größten Maßstabs. Gegen
BezahIlInl( in Reichsmark aus der ReparaUol1skassc hauen heute
deutsche firmen die mächtige neue Donaubrücke bei Belgrad, legen
sie das fernsprechkabel Paris-Bordeaux, errichten sie drei Stau
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dämme und Kraftwerke in den französischen Alpen, modernisiercn
sIe die Häfen von Chcrbomg, Bordeaux und Le liavre. Im Elend
der Tributknechtschaft, die unsere Volkswirtschaft auspreHt wie eine
Zitrone, war das System der Sachliefenmgen immer noch ein  e
wisser Trost und LtchtstrahJ, wenn auch ein etwas abgeblendeter.
Denn schließlich haben wir ja diesen ganzen Reparations-Export allS
unserer eigencn Tasche bezahlen mÜssen. Indessen, es ist immer
,.och giil1stiger, wel1!1 man mit Waren und Arbeit zahlen kann, mit
den Produkten des eigenen Godens, de<; eigenen FleIßes, als wenn
Zahlun).'; mit Geld vcr!al1gt wird, das man erst wieder anderswo bei
hohen Zim,en bon. en muß.
Ein klein bißchen wirtschaftJichc Vcrnul1ft steckte also doch noch in
den Sachlieferungen. Damit kontrastierten sic aher ie länger, je
mehr zu dem System wirtschaftlichen .Widersinns, das den Tribut
gedanken verkörpert. Und dieser K,ontrasi wurde zum Aergernis
für die Giäubigennächte, zumal fUr EnglarHJ. W cnn einmal die
Logj]( weltwirtschaftlichen. Zusammenwirkens auf den Kopf gestellt
"\verdeu soll, was schert einen da die Tatsache, daß Tribut schließ
lich doch nnr durch Export zahlbar ist! Nein, die GUltlbigerhirne im
MJIiardenrausch arJ:.':umentiereu da ganz anders: Zweck des Tributs
ist die daucrnde wirtschaftliche NIederhaltung Deutschlands. Wie
darf dann die Tribl1t7,ahluuz dazu dienen, den deutschen Export,
lUch nur indirekt, anzurcgell, diescl1 Export, dessen Wettbewerb
man auf allen Märktel1 fÜrchtet!

Ma.l1 wÜnscht sich ein Deutschland. das möglichst vieJ zahlt und
möglichst wenig exportiert. \Vie DE::utschland das macht, ist seine
eigene Sache. Soll es Geld in Amenka borgen, s01l es seine t-'ahri
ken, Bergwerke, Forsten verpf8nden, ganz gleich! Aus diesem
ncuestcn Reparationsdogma, wogegen die Gnmdsätze des Dawes
plans noch als wahre Erleuchtung erschelI1en, ist folgender Grund
gedallkc des y,C"ung-Vorschlags hervorgegangen, wie man ihn im
Haag im wesentlichen akzeptiert hat, und wie ihn jetzt eine nach
Paris einberufene Kommission !loch im ei!17.elnen pn:izisieren s01l:
Die Sachlicfenmgcn werden binnen zehn Jahren abgebaut. 1m erste!]
Young-Jahr dÜrfen sie noch 750 M.i1Jiollen Mark betragen; im zehn
ten Jahr si ud 300 MiI1ionen Mark die tlochstgrenze; daIlI1 fallen sie
Überhaupt lort. In diese Sachliefenmgs-Iibchstsummeu sind die
"Recovery"-Geträge ausdrücklich mit eingeschlossen. Die gesamte
Übrige Leistung Deutschlands erfoJgt durch reine Devisenzahlung,
Bar-Trallsfcr. Da die erste: yoUe Jahres rate des YOllng-Plans 170S
Mi11ionen Mark ausmacht, waren also schon 1930 fÜr 958 MilIiünen
Mark Devisen Zll zahlen, im zchntel1 Jahre dann, bei einer Oesamr
Jahresrate von 2043 Millionen Mark, nicht weniger als 1743 Millio
nen Mark Devisen, und fortan wÜrde die Tratlsfersnmme \\,-achsen,
bis sie dann im Jahre 1963-64 den ScheiteJrnmkt von 2401 Millionen
Mark erreicht.

Mit Wirtschaft haben die::;e Zahlen auch nicht entfernt mehr etwas
zu tun. Sie dokumentieren den poJitischen UnterdrÜckerwillen,

. ganz und gar den Geist des berüchtigten Londoner Ultimatums vom
5. Mai 1921. Mal! hätte sidl unsererseits die Yorm des paritätischcn
Koniercnzbeschlusses ruhig erSparen dÜrfen. Das wäre wiJrdiger
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Tllrnh,1Jle. Blick gegen die Buhne

löschen des Erbbaurechts das Eigentum am Bau
werk ohne EntsdJädigung auf den Grundeigen
tümer ubcrgim:::. ZweiieJ10s eine unbfJ\fge- Harte,
Nicht minder Im.'2:1instig  \ar der durch das Erb
baurecht bewirkte teilweise .Mange] einer Beleih
barkeit.

AI1.>;esichts der zahlrcic!Jen, sch\verw'iegcnden
Mängel des alten Erbbaurechts hatte man sich
schon \vährend des Weltkrieges zu einer umfas
sendcn Neubearbeitung entschlossen, die in einem
entsprechenden Entwurf zlIm Ausdruck kam.
Durch den Umsturz wurde dann dicsi;:r Ent\\, urt
ohne eine erwünschte UeberarbeitUlrg durch eine
Verordnunf,'; der Reichsregferung mit Gesetzes
kraft vom 15. Jannar 1919 zum gc](crrden Recht
erhohen. AUe nach dieser Zeit errichteten Erb
baurechte un/erstehen dem Rechte dieser neuen
Verordnung.

Nach alter iibcrIieierter Begriffsbestimmung
charakterisiert sich das Erbbaurecht als "das ver
at.ißerliche lind vererbliehe Recht auf oder untcr
der Oberfläche eines Grundstücks eill Hau\\,erk
zu haben". Das Erbbaurecht gilt als "R.ecJ1t an
einem Gruudstück.', dessen Entste\1uJlI( durch
Eintragungen in das Grundbuch bewerkstelligt

wird, Da das Erbbaurecht Kleichzeitig ein "grundstückähnliehes
Recht" ist, und als solches mit der Rechtsnatur eines Grundstückes
große AehnHchkeit besitzt, so verfugt es nach dem Vorbild des
Grundstiickes über ein eigcnes Grundbnchblatt, sogenanntes Erb
bau-Grundbllch. Im Gegeusat7; Zlt den  ogenarllIten Dienstharkciteu
ist das f::rbbaurecht nicht I1Uf ycrerblich, sondern auch YCräußer
lieh. VI'eder das etne lIoch das andere kanu durch Vertrag aus
geschlossen werden. Unstatthaft ist aach eine Vereinbarung, daß
das Erbbaurecht im Todesfall oder bei Vcraußemng an den Grund
eigentümcr zu übertragen ist. Ebensowenig gibt es ein Erhbau
recht auf Lebenszeit. Erlaubt i.<;t jedoch eine VereinbarUl1g, daß
der r.:rbbaubcrechti te hjr den .Fal1 eincr Veränßerung des Erbbau
rechtes hierzu der Zustimmung des GrulldsWcbeigcnhimers bedarf.
für die BeIeilJUJlg außerordentlich wichtig ist, daß das crbballrecht
nur zur ausschließlich ersten RangsteJ1e auf dem zu belastenden
Oruudstück begriindet werden kann: eheusowenig dÜrfen andere
Eintragul1gcu ihm im Rang weder 110ch gleichstehen.
Der Grulldbuchrichter hat lede dagegen Eintragung
abzulehnen.

Das neue Erbbaurecht läßt eiue ganze Reihe von
Vereinbarungen zu, denen jetzt dingliche Vlirkung zuerkannt
die im alten Recht nicht vorhanden waren. Derartige Verein

StadttJauJ.mt ReicJienbach (Eu!engelJ.)

gewesen! r ür den, der des Young-PlalIs walrres \;\I'esen uegreifen
will, ist die Behandlung - alsOi die Ausschaltung   der Sachliefe
J'ungcn die richtige Leitschnur. Weil "In I:ngland der SteinkohJen
bergbau mIter Absatzmangel leidet, werden unserem Bergbau die
Kohlen-SachIieferungen entzogcn, besonders das italienische Ge
schäft. Schon jetzt, noch vor der offizieJIen Inkraftsetzung des
Young-Plans, beginnt man damit. Von Januar bis Juli ]929 haben
wir für 452 Millioncn SachJiefenmgen ausgeführt, danmter 5953952
Tonnen Steinkohle fHr 131 Millionen Mark, wovon 2655785 Ton
nen nach Italien gjngen. Das ist den britischen K;1hlenprodnzenten
ein Dorn im Auge, Imd den britischcn, Gewerkschaften nicht weniger.
Das britische Arbeiterkabinett Ramsay Macdomdd hat daraus rasch
die Konsequenz gezogcn: Deutschland (brf zahlen, aber nicht expor
tieren!
Die Drosselun  der Steinkohkn-Reparatiom,c.xporte macht bereits
im Laufe der n;icJrstclI Wochen Tausende von deutschen .Bergarbei
tern erwerbslos. Und das bt er t ein Auftakt Z11 !loch ScI1Jilll'merem.
Dafür werden schon die englischen Partei- IJnd Gewerksl:hafts
genossen sorgen. Der del1tsche Arbeiter glaubte bisher immer, der
Tribut gehe ihn gar IJichts <In. delI wÜrden die ,.Bonrgeo'is" schon
zahlen, und wenn der F.xport geschädigt werde, sei das die Sachc
cler Kapitalisten. Wird sich d<is nun l11!dern?

Das Erbbaurechll
in Theorie und Praxis
Von Dr. P. MarieIl
Bevor wir ald die praktische BedeutuIlg des Erb
b"tlfechts i11 der Gegenwart !Jäher eingehen, wol
len wh einige Bemerkungen iibcr die Hechts
natur und seine rechtsgcscl1ichtlichc t:'ntvv"icklung
vorausschicken. Das Biirgcr]ic!Jc Gcsctzbrlclr be
handelt das ErbbaJ1recht in de1J S  1012 bis 1017,
jedoch in elncr vö1!fg unzulänglichen Weise, da
man bei der Ausarbdtnng des B.G.B. das frb
baurecht allgemein a!s eine iiberwundene, ver
altete RechtsfQrm betrachtete. Schwere Rech1s
mängel des- alten B.G.B. Erbbanrechts wttrden so
Yor dem \Veltkriege dallemd zu eiuer QueUe 1111
liebsamer Rechtsstreitigkeftell, die das ganze da
malige Erbbanrecht i'l1 Vermr brachten. Abgesehen
davon, daß man das alte malJgclhaftc Erbb;w
recht durch die verschiedensten Venvirkun.9;s
klallseln möglichst unwirksam zu machcn suchte,
traten einige besonders bedenkHehe 1?echtsm5n,<:el
störend in die Erscheinung. So war es rechtlich
bedenklich, daß nach dem alten Reell! beim Er-  'esth:tlle. .Blick gegeu UlC Buhne tl,LllbdU"lIlt Hekhelll1<\ h (ElJleugeü)
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barullgen kömlen  ich auf die Errichtung, Instandhaltung lind Ver
wendung des Bal1werb ersh-eckcn; sie können die Versicherung
des Bauwerks und seinen Wiederal1fbau im falle der Zerstörung
bt1treffen  k.h über die Trag-ung der öffentlichen oder privatrecht
lichen L;stcn lind Abr.:aben  l1ssnrcchen und auch ein Vorrecht fÜr
den Erbbauberech(jgien zur Erneucrung des ablaufenden Erbbau
rechtes einräumen. fs ka!J11 ferner die Vereinbarung Ke{roffcll
werden, daß der Grundstiicl{shesitzer das GmndstÜck an den je
weiligen .ErbbauberechtigtCIl zn verkaufen hat. Schließlicb sind
auch Vereinbarungen gestattet, welche auf eine Verhinderung
spekulati'/cr Ausnutzung des Erbbaurechts abzielen. Von bcson
derer Bedeutung isi die Regelung des tIdmfal1rechtes im t:rhhau
recht. Das fIeimfa!!recht stellt eine Verpflichtung dcs Erbbau
berechtigten beim Eintritt bestimmter VerhäHni$<;c das ErbbC1u
recht an den zunil':kzugeben. Die 'GrÜnde für eine
solche Ruckgabe können  ehr verschiedener Natur sein. Sowohl
rechtliche. wie wirtsclJaftJidle Verstöße gegen das :Erbbaurecht
l{önnen Crsacte des Ifeimfal!s werden. Im tieimfa1!recht besitzt
der Grundbesitzer das Rech[smittel, dCII t':rbbauberechtigten zur
Erliillung aller Vel trag<;bes[imlIlHlIgeJ1 anzuhalten. Insbesondere bt
es den Gemeinden dadurch möglich gemacht. wohnungspo!itische
Absichten auc]1 wirklICh zur Durchführung bringen zu körmen. Liner
willkürlichen H811dhabU11g dcs tfeimfallrechts seitens des Grt1!H.l
besit7Crs ist insofern vorgebeugt, als gegebenenfalls eine angemes
senc VergÜtung für das Erbbaurecht zu gewähren ist. AIIerdin s
ist diese gesetzliche Vorschrift nicht zwtngend. I:s bleibt den
Parteien unbenommen, im Vertrag die Vergiitung gänzlich allS
zuschließen oder auch deren Höhe von vornherein .oll bestimmen.
In einem Sonderfall ist es jedoch unzulässig, die Vergüil\n  ver
traglich auszuschließen, sofern nämlich das Erbbaurecht "zur Be
friedigllng des WohnunKsbediirfnbses minderbemittelter Krcisc
dient". Kommt es zu einem vorzeitigen HeimfaU des .crbbaur..:clrts,
so tritt damit kein Crlöschen der vorhandenen tlypothckcn-,
GrlJnd  und Rentenschulden oder Reallasten ein, vielmehr gehen
diese ScllUldver\IäItnisse auf den Grundstücksbesitzer über. Aus
diesem GfIIIlde lJat let:derer ein Interesse daran, daß das Erbbau
recIrt und mit ihm das Grundstück keinc ühermäßige I3c!astung er
fährt. Aus diesen f:rwägUngCl1 hel aus hat mall dem Grundstücks
be<;itzer bei hCfJh<;ichtigfc,n Bcl<Jstungen ein Rech! auf Kontrolle
und Einspruch eingeräumt
Da die Jüngste Gesetzgebung mit Recht großen \Vert darauf legte,
das Erbbaurecl1t hinsichtlich seine!' Beleihungsfähigkeit im großen
Umfauge fÜr die Erbbauhyppothek frei zu machen, so versprach
dieser Weg nur dann Erfolg, wenn der Erbbauzins für die ganze
Dauer der Erbballzeit nach [fähe lInd f.1lligkeit im voratis bestimmt
und festgele.srt wird. Nur auf dieser Grundlage ist eine \Vert
berechnung für den Pali der Beleihung möglich. Für die recht
mäßige Leistung des Erbbauzinses haftet der ErbbD.ubereehtigte
persönlich. Nach der gesetzJichen Bestimmung muß der Erbbau
zins IJach Zeit lInd Höhe für die ganze Erbbauzeit im voraus be
stimmt und festgelegt werden, \vorüber entsprechende Eintra
guugen im Grundblleh zr! erfoL>;clI haben. Wenn auch diese gesetz
Hellc ßestimmuIIj( mit auf die Erbbauhypothek unerHiß
lid ist, so hedcutet doch diese langfristige Voraus
besti11lI1luI19: des Erbbauzinses, daß einc spätere erwlinsc.::hte An
gleichung an eiue etwa cingetretene Bodenwertstefgerung nicht
mäg-lic.::h ist, was man oft als Mang-c1 empfinden wird.

In einem Erlaß des Reicl1sarbeitsmtnisteriums vom 3. "februar 1928,
der sich mit der Vergebung refchscigencI1 Geländes im Sinne des
Woh!ll!1Igsfürsorgefonds im Erbbaurecht für I cichsbeamte beschäf
tigt, finden wir das Erbbaurecht mit einer Höchstdauer VOll
99 Jahren bemesse!!. Die Bcred1!JtIIlg des Erbbauzi!lses erfolgi auf
Gruud des 131Jcbwertcs vom ll1Ibcbul1tell Grund und Bodeu. Der
ErlaB setzt den ErbbauziIIs <iuf 2 v. H. des Bl1clnvertcs fest' höch
ste1!s jedoch .luf 0,20 Mk. je 'Im mit der Mangabe, daß si h der
Erbbauzins nach IUngstcns 30 Jahren vom 1'8ge des Vertr<t s
abschlusses ab auf das anderthalbfache dieses Betrag-es crIlöht. Die
Beg-renzung des .t:rbbauzin:-.cs auf 0,20 Mk. je qm ist in der AbsicJJt

die ßebauung auch sokhcr Grundstücke im Wege des Erb
Z!I BcdingUUKCU zu ermöglichen, die

durch die eiBe erhehliche \Vertsteigcrung erfahren
haben. Um die fcstsetz1!I1j:;" ers<.:hwingbarer Mieten zu ermoglichen,
kann abweichend vom Vertrage vorÜbergehcnd der Erbbauzjns auf
1 v. Ii. des Buchwertes des uubcbautcn Gruudstücks henlbgesetz!
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werden; gegebenenfalls kann auch der Höchstsatz von 0,20 Mk. je
Qm auf 0,05 Mk. ermäßigl werden. Soweit das Reieh als Grund
stiickseigentiimer auftritt, hat es sich für den Fall eines Erbbau
rechtes bereit crklar-t, dic einmaligen öffentlich-rechtlichen Kosten,
soweit sie Aufschließungs- lind Straßenbautosten betreffen, selbst
zu tragen. AIlerdiIJgs hat eine Verzinsung dieser vom Reich über
nommenen Lasten Ztl erfolgen, was bet der festsetzung des :Erb
hau7.inses zu berÜcksichtigen ist. Die Verzinsung der allS den ein
maligelJ öffentlich-rechtlichen Lasten sich ergehenden Beträge ist
nach dem Vorbild des Erbbal1zinses auf 2 v. tI. W,hrlich festgesetzt
worden. Auch hier tritt, ähnlich wie beim Erbbauztns, nach liing
stens 30 Jahren eine Erhöhung auf das Anderthalbfache Cill. All
gemein darf eine Herabsetzung die es Zit!ssatzes nichl erfolgen,
auch dann nicht, wenn es sich um eine erwünschte Senlwng der
Mieten handelt.
Ist bei der Vergebung des Erbbaurechtes die annähernde oder
genaue IIöhe der für die einmaligen öffc;!tlich-rechtlichen Lasten
31!fzJl\vendenden Koslen bekannt so ist für die Zwecke der Zins
sicherung diese Summe als Re ]\ast im Grundbl1ch einzutragen.
Wird eine spälere t:intragunp; erfordcrlich, so soll der Versuch
.ll;e!11acht werdcn, mit den bcreits vorhandenen tlypothekeu
glaubigern einc dahingehende Einigung zu erzielen, daß die Ein
tragung der Reallast im gleichen Range mit dem Erbbauzins steht.
Prakti<;ch wird dies nur selten erreicht werden. Auch ein mit dem
Reich abgeschlossener Erbbaluvertrag bedarf der gericht1ichen oda
notarie!1en Beurkundung. Das Reich hat sich das Recht VQI
behalten, von dem ErbbauberechtIgten die Uebertragung des Erb
baurechtes an sich oder einen vorn Reich zu bezeichnenden Dritten
in fOlgenden fällen zu fordern. Und zwar bei Eintritt einer
Zwangsversteigerung oder ZwangsverwaItung des Erbbaurechtes,
ferner für den Konkursfall des Erbbauberechtigten, desgleichen
wenn letzterer zwei Jahre mit dem Erbbauzins im RÜckstand bleibt,
wenn Bauwerke errichtet werden, die nicht dem Bauplan el1t
slJrechen, wenn eine ordnungsgemäße feuerversicherung unter
blefbt, wenn die Vermietung der 'Wohnungen nicht sachgemäß
erfolgt oder wenn die notwendigen Abschreibungen unterbleiben.
AUen diesen fÜllen hat eine zweimalige Mahnung vorauszugehen.
Sofern das Reich von seinem fIeimfal1rel:ht Gebrauch macht, .ge
währt es laut Erbbauvertrag dem Berechtiden eine Vergiitung in
flöhe von zwet Dritteln des gemeinen. 'tlertes des Erbbaurechts
zurzeit seiner Uebertragullg. Liegt jedoch der fall des vertrags
mäßigen Ablaufs des Erbbaurechts vor, so gewährt das Reich,
wenn keine Erneuerung des Erbbaurechtes eintritt, für die Bau
werke und Anlagen eine EntschädÜwng in Höhe des gemeinen
Werbes zurzeit des Ablaufs_ Im übrigen hat der Erbbauberechtigte
ilJ alleu fället! eines geplanten Verkal1fes des Erbbangeländes
Rrundsätzlich ein Vorkaufsrecht. Soweit die wirtschaftlich und
rechtlich gUt beleuchtende S"chlage des vom Reich vertretenen
Erbbaurechtes.
Gcgeniiber dem äUeren Erbbaurecht stellt das gegenwärtige so
wohl in rechtlicher wie in volkswirtschaftlicher Beziehung einen
wesentlichen fortschritt dar, schafft es doch in zahlreiche!l frü
he ren umstrittenen fällen die erwÜnschte rechtliche Klarheit. It1s
besondere ist anch das Problem der Beleihbarke1t einer gewi<;sen
Lösung näher gebracht. Trotz aller fOl tschritte des Erbbaurechts
llat es aber geKenüber dem Privaten Grundbesitzer kanm eine Zu
l{[!uft, bleibt vielmehr al1ch kilnftig hauptsächlich eine Angelegen
heit des Bodenhesitzes der Gemeinden, Staaten oder des Reiche::..
Die ( 111cl!gbar a1!gcmein vorllandene Abneigung gegen das Erbbau
rl;;cht wird sich nur daun erfolgreich bekämpfen lassen, Wem! die
n.cl11ciudcn eine Siedll!llgspolitik mit ihrem Grnndbesitz treiben, der
del1J EI bbaubercchtiJdcn oder Erbstätter wirklich nermensw..:rk
wirtschaftliche Yorieile sichert.
Zum Schlnß einige tatsächHche Angaben über den annähernd
gegcl1w irtigcll Sland des Erbbaurechts, soweit die größeren
Städte in Frage kommen, abgeschlosscll mit dcm Jahr 1927. In
Betracht können nur einige größere Städte gezogen werden. Zu
uächst seien diejcnigclI Städte genannt, die in der Nachkriegszeit
i'tberhauPt keine Erbbaurechte mehr vergebcn haben. Es sind dies
Altona, Apolda. Banneu, I3rcslau, DUisbun , E1berfeld, Köln, Ulm
Hnd Wiesbaden. Nur im kleinen unbedcutcndcn Umfange haben
Erbbaurechte vergebcn: Aachc/J, ßri1J1dcnburg, CharloHenbur ,
J)Lisseldorf, HambuJX und MÜnehctl. Soweit die Zahl dcr' ver
gebeneIl Erbbauvcdräge in Frilge kommt, steht Offcubach mit
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370 Vcrträg"en an der Spitze; im einzelnen sind an den Verträgen
beteiligt: 224 Private, 142 gemeinmitzlge Gesellscbaften und 4 ge
werbliche Unternehmer. Die Dauer des Erbbanreehres beträgt in
Offenbach 75 Jahre. Der :Erbbauzins ist in Offenbach besonders
niedrig gehalten worden und bewegt sich zwischen 4 bis 50 Pfg.
je qm. Als Entschädigung bei Ablauf des f.rbbaurechts werden
zwei Drittel des gemeinen Wertes gewährt. Dieser Satz; kommt
Übrigens bei der Mehrzahl der Städte in Anwendung. Nach Offen
bach folgt Lübeck mit 350 Erbbauverträgen, die sich auf 200 Pri
va te lind 150 gemeinnützige GeseJ1schaften verteilen [n Lübeck
ueträgt die Dauer des Erbbaurechtes 99 Jahre. tIier wurde der
Erbbauzins mit 1.8 bis 7,5 Pfg. ganz besonders niedrig gehalten.
für die CIStcn drei Jahre wird außerdem Befreiung von der Ent
richtung dcs Erbbau:zinses gewährt. Im größeren Umfange hat auch
Bielefcld Erbbaurechte vergeben, insbe ondere 279 Verträge. tfieran
siud beteiligt 77 Private. 165  emeinnutzige Gesellschaften, 2 ge
werbliche Unternehmen, 12 Beamte und Lehrer lmd 23 andere Be
rufe. In BielefcId bewcgt sich die Dauer des Erbbaurechtes
zwischen 70 und 90 Jahrel1. Der crbbauzins wurde auf 60 Pfg.
je Qrn festgesetzt. Auch fIildesheim hat im größcren Umfange Erb
bauverträge, insgesamt 148 gewährt. Hier wurde die Dauer des
Erbbaurechtes auf 80 Jahr festgelegt. Weitaus der größte Teil der
Erbbauverträge entfäUt auf Private, daneben sind 9 gemeinuützige
Gesellschaften beteiHgt. Auch Leipzig hat sich im großen Umfange
zum Erbbaurecht bekannt; hier licgen insgesamt 124 1::rbbau
verträge vor. \-\las die Gesamtfläche des im Erbbaurecht ver

K.linker und K.Reinbaulen
Längst is,t der Klinker auch fiir kleine- und kleinste Bauten als ein
bc'Sonders reizvoJics Außenmater[aJ anerkannt. VerkauispavilIons
und! Brunnen, \Vartehäuschcn und Bedürfnisanstalten, Tore und
Einfriedigun en, Grabdenkmäler und Gedenkstätten, iiberaB 1st er
bereits mit Erfolg angewandt. Worin liegt der ErfoJg des Klinkers
allel! aui dfesem Gebiet?
Befinden sieh Bauten, \veie die meisten der oben angeführten, in
mitten des Verkehrs, so verleiht ihnen der Klinker mit seinen
warmcn Tönen und seinem .Fugennelz Leben. Das Schnitti?:"c des
Backsteins kommt der modernen fo;-men ebung entge en, deren
schLichte Sacltlichkeit für diese kleinen Nutzballten wie
geschaHen ist. Der versteh,t es, das mit ihm erstellte
Objekt im Straßengetriebe durchzusetzen und allgenfäilig zu
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gebenen städtischen Geländes anbetrifft, so steht Leipzig mit
5889 Ar an der Spitze aUer Städte. In Lßipzig handelt es sicb
hauptsächlich um gemeinnützige GeseIlschaiten, 33 an der Zahl,
darunter 17 Beamten-Baugenossenschaften, 3 Sportvereine und
1 Kirchengemeinde. In Leipzig wurde die Dauer des Erbbaurechtes
auf 70 Jahre festgesetzt. Der :Erbbauzins bewegt sich hier zwischen
35 bis 75 Pfg. je qm. frankfurt a. M. hat mit 108 Erbbauverträgen
den verhältnismäßk höchsten Erbbauzins, der zwischen 60 bis 250
Pfg. je qm beträgt. Die Dauer des Erbbaurechts hat frankfurt mit
61 Jahren bemessen. Die Vergebung stadteigenen Geländes er
folgte überwiegend an Private, aber auch Beamte un.d Lehrer
wurden stark berücksichrugt. Dresden hat ausschließlich mit ge-
meiulIützigeu Gesellschaften, 25 an der Zahl, Erbbauvertrage ab
gesch]os en, die eine verhältnismäßig große GesamtfW.che, nämlich
4804 Ar umfassen. DIe Dauer des Erbbaurechts wurde mit 90
Jahren bestimmt, während der Erbbauzins zwischen 5 und 30 Pfg.
je Qm liegt. Auch Mannheim hat sich mit 105 Erbbauverträgen
und 3305 Ar Ge..c:;amttläche in größerem Umfange zum Erbbaurecht
bekannt. :Hier lautet die Dauer des :Erbbaurechts auf 60 bis
80 Jahre. An Erbbauzins werden 10 bis 80 Pfg. je Qm erhoben.
Von den \veiteren wichtigeren Städten, bei denen Erbbauverträge
vorlie?:en, sind zu nennen: Augsburg, Chemnitz, Darmstadt, :Essen,
Freiburg i. B., liaHe S., Karlsruhe, Kiel, Miinster, Nürnberg, R.em
scheid, Rüstringen und Wilhe!mshaven Im allgemeinen Interesse
der förderung des Wohnungsbaues w[.ire zu wÜnschen, daß das
Erbbaurecht weitere Anwendung finden möge.

machen. Ohnt' schreicnden Anstrich und bizarre Formen zjeht er
den Blick auf sich. Dazu kommt die Wetterbeständrgkeit und
Stoßfestig:keit, die p.erade fÜr die exponierte Lage solcher Bauten
außerordentlich \Vicll!i  ist und deren Mangel andere Materialien
so schn'C!! unansehnlich machi. Bei Grabdenkmälern und anderen
GedenksfäHen ist es neben der Danerhaftigkeit des Klinkers \voh1
besonders die farbe, die ein wohltuendes Moment in die Feier
lichkeit der Stätte l1ineinträ?:t.
Es ist von Interesse, daß ein fiihrendes Werk wie die ßltca-KHnker
\verke-A.-G.. Buchwäldchen hei Calau NL., ein lieues. Motiv de
Kleinbaues erschlossen hat. Am Bahnhof CaJau NL. ist ein Weg
weiser ersteHt, der Richtung und Entiernung zu den Werken an
gibt. Ihrem Prinzip getreu, an Iedem, auch dem kleinsten Objekt
die Anwendungsmöglichkeit des Klinkers ZI! zeigen, ist auch dieser
\Veg-weiser behandelt.
Er steHt  [ch als eine kleine freistehende schwur.gvol! geg!i dcrte
Mauer von gebogener Grundform J?:'. Sie tragt im oberen Teil
ein weißes Schild mil der notwendigen Beschriftung. Der Erfolg
ist augenfällig. Die Mauer mit ihrer reizvollen Tönung in wt von
vielfacher Niiancienmg. kann ulcht übersehen werden. Sie führt
den Blick fast zwangJäufig auf das SchiJd mit seinem li,inwe-is. Die
gÜnstige Lage am Bahniiberganl( erhöht die Wirkung.
Wieder ein Beweis für die Brauchbarkeit des Klfuh"'Crs für aJle
Zwecke, auch fur den kleinsten und bescheidensten Gegcnstand.
Voraussetzung ist 11llr, daß die \Vesensart des Klinkers auch wirh
Hcl! erfaßt wird. Und das .ist mit ein \venig Li-ebe zur Sache für
eine formsichere Hand nicht schwer.

Eine neue Gefahr
für Bau- IUInd Wohnungswir!!schran'!!!
In einer Zeit, iu weither die- del1tsehe BevölkeTllllg !lllter einer
knappen Wohuungsdceke cjj]gezwängt ist, lInd r.ahlreit.:he SteHen
bemÜht sind, eiue mögli.::hst große- Za1il VOll \VohnuJ)gen zu relativ
billigen Mietpreiscrl herz11stel!en, \,"ird seitens der ReglerUl1.1 ;en
ein schwerer Schlag g:egen die gesamte ßattwirtsclraft geplaut.
Unser R.eichskabine!t und dasjenige Preußens haben in gemein
samer Sitzung hilIsiclulicl1 der NenregelIlng der Arbeits10senver
sicherung beschlosscn, den Saisongewerben, somit also in erster
Linie dem Bangewerbe, eitre SondcibeHragseritöhnng von 3 au!
4,5 Prozent anfzubiinJen. Der Reichsrat hat in seillCr letzten vol!
sjtzung den EntwlIrf zu diesem Sondergesetz mit 32 : 3J Stimmcr!
angenommen. Da auch der Reic.hstag sich in nächster Zeit mit
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diesem für weite Kreise l1umög1ichen Gesctzenhnuf befassen
wird, hat es große Eile, OeffentJk::hkeit tiber di'C schwere Be
lastung, die der diesbezüglich droht, aufzuklären, da
letzten Endes derjenige Tcil der der auf den Re7;l1g
von Nel1baJlwohnungen angewiesen ist, mit am meisten
betroffen wird.
Jedermann weiß heute, dan der Lohnanteil innerhalb der :Erste
hungslwsten beim Baugewcrbe bedeutend überwiegt. Dic Vel
tf:uerung durch die Erl1ö!iung der als Zuschlag zum Lohn auf
zubringenden Beiträgc 11m 50 Prozent muH ,mithin filr das Bau
gewerbe und letz;!en t:ndes für das wohnur,gssuchende Publikum
um so folgenschwerer sein. Da Arbeitgeber und Arbeitnehmer die
Beiträge für die Arbeits1osenversi-c]lCfUng je zur Hälfte aufbringcn
müssen, beträgt .die gep1ante :Erhöhung fitr jeden Teil 3/4 Prozent.
Bei einem angenommenen Ballarbciterstunden10lm von durch
schnittlich etwa 1,20 RM. würde der mit 3/1 v. IJ. au:.Mlsctzende
Anteil der Arbeitgeber ein Mehr von 9110 Pfennig je Arbeitsstunde
bedeuten. Bei Annahme vo:! 2000 Arbeitsstunden im Jahr ergäbe
sich daraus eine Erhöhl.l!Jg von 18 RM.; unter Zugrllndelegl1ng
einer Beschäftigtenzahl von ruud 1 Mi1\ion wÜrde skh also die
Mehrbelastung des Baugewerbes aileil1 au , den Arbeit ebef'ante;!en
der erhöhtcn Arbeits10senversichcrungsbeiträge  uf rund 18 Mi\
Honen RM. beJaufen. IIiuzu kommt noch, daß die Arbeitnehmer
seite. und dies haben die Bauarbeitergewerkschaften bereits in
ihrer Presse angekfindigt, zum Ausgleich des durch sie aufzubrin
genden 31\ prozentigen Anteils ncue Lohnforderungen stelIen wer
dcn. Die geplante Beitragserhö!Jung dÜrfte also letzten Endes in
ihrer Gesamtheit, nicht nur hinsichtlich des Arbeitgeberanleils, die
Erzeugungskosten heraufsetzen, An oh;ger UeberlegUllg ?;emesscn
würde sich :mithin eine Gesamtverteuerung der Ba den nicht nur
11m 18 Millionen, sondCrn um 36 Mi1Jiollen R \1. er. eben.
Arrgesichts dieses  ewaltigel1 Ausmaßes, der dem Baugewerbe
entstehenden MehrbclastUlrg, muß m,)TI sich unwil1kürlieh fragen,
ob denn diejeJli>(en Reicl1sratsvertreter, die fiir d;e geplante Son
derbelastnug ihre Stimme gaben, sich der ungeheueren Verant
wartung der deutschen Bauwirtschaft une!: somit der deutschen
Volkswirtsch3ft gegenüber hewußt gewesen sind.

Vel"$chiedell11lfis
Erlaß, betreUend Vorschriften über die Anlage und EillrlchtulIg von
Lichtspieltheatern sowie iür die Sicherheit bei Lichfspielvoriührun
gen. 9 54 Abs. 1 der Vorschriften (Vgl. Erlaß vom 19. Januar 1926
!I 9. 709 MfV.).
II E. 1920 (II/25 M. d. 1.) bestimmt, daB die Seitcnw5.nde der Trom
meln für die Aufnahme Val] Filmspulen mit ÜeffUIlngcll versehen
sein mÜssen, die zur Verhütung des Dnrchschlagens von flammen
mit engmaschigem Drahtgewebe zu verschliCJßen sinch. Mehrere
Anfragen, die eine Klärung des Begriffs des "engmaschigen"
Drahtgewebes erbitten, veranlassen mich> dazu folgendes bckanlIt
zUKeben: Die ist !lach dem Zweck zu bcmt;sscn,
den das Drahtnetz soll. Als Zweck kommen einerseits
die Verhinderung' des liiucingeratens gJühenuer Teilc und uie Ab
lenkung vorübergeJlCnd auftretender Flammen (Schlt;ifenbrand),
andererseits dil} Vcrbinderllng der Entstehung eines Ueberdrucks
oder Ansammlung und giftiger Gase in Betracht. Je
nach :Einscpätzun?; verschiedenen Gefahren ist die Ansicht,
welche Maschengröße zu wahlen fst, nicht ganz einhe[tJjch. Wäh
rend für den ersteren Zweck 16 Maschen je Quadratmeter als zu
wenig erscheinen, soHte a!iderersefts wegen der Gefahr der An
sammlung VOll Gasen nicht ijbcr 64 Maschen hinausgegangen wer
dBn. Da, über den Bereich VOll 49 bis 64 .Maschen je Quadra t
mete-r als geeignete Größe Uebel'einstimmung unter den zur Begnt
ae, t ng heraugezogenen Sacbverständigen herrscht, ist es zweck
maßrg, eine Masche größe zu wählen, die in diesen Bcreich
hineinfäl1t, und deli Begriff "cngmaschig!< dementsprechend aus
zu]egCIl.

Eigenheime fiir tandw. Arbeiter. Eine deutschnationale Landtags
anfrage verlangt umgehende Auszah'lt1Ug der in Ostprenßcl1 zur
Errichtung von Eigenheimen für landwirts.chaftliche Arbeiter zu
gesagten staatlichen Darlehen.

Eisenbe-fonlmfse. Bei der fortschrcitcn'den- :Ent\vicklung- der Eisen
betonbauweise und bei ihrem ständfg wachscudel1 Auwend!1ngsgebiet
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Vom versiclJcnlllgstechnischen Standpunkt aus m<!g man zugeben,
daß dedenige, der ehr größeres Risiko aufzuweisen hat, auch die
erhöhten Pramien zahlellr muH. Im vorliegenden faile ist jedoch
zu berÜcksichtigen, daß das Risiko des Unternehmertums. für das
höhere Arbeitsverll1strisiko seiner Arbeiter bereits in der Lohn
.2:estaItung des Baugewerbes selbst in den "Sai<;onlöhnen" seil)en
Ausdruck gefunden hat. Als durch -das nene Gesetz über Arbeits
losenversicheflHJ&. die Saisonarbeiter in dieselbe einhezogen wur
den, kam dies in deli Rauarbeiter1öhnen, die eigentlich daraufhin
eine entsprechende Reduzierung hätten erfahren müssen, nicht zum
Ausdruck Die Banarbeiterschaft erfuhr mithin eine wesentliche
Besserung ihrer Wirt,>chaftslage und hattc es auf Grund dessen
nicht nötk, die bislang so gern genommene :Ersatzarbeit im Winter
(wie WalJarbeit, Eism<1chen tIsW'.) 8IIZU]Jchmen. Wenn nunmehr
heute ersichtlich, daß man die Arbeitslosenvcrsicherung der Saison
arbeiter reformieren muß, um deli gemachten Yehler wieder gut
zumachen, so kann dies nicht auf Kosten der Bauwirtschait und
letztcn Endcs nicht auf Kosten der wohnllngsbedtirftigen BevöJ
keran,!!; geschenen. Durch das Sai on]ohl1 wird der Bauarbeiter
instandp;esctzt, cinen Teil seines Lohnes a]s RHcklage für den Win
ter aufzusparen. Dieser Tei1 ist ja bereits die Prämienlast, die
die baugewcrbHchc UnternehmerschaH seit Jahren getragen hat.
Dies ist der bei der Reform der Arbeits10senversicherung der
Saisonber111e am meisten zu berücksichtigende Punkt, der obgleich
klar erkenntlich, dennoch, sei es absichtlich, sei es unabsichtJich,
bei den gesamten Beratungen nicht genügend gewiirdigt würdel)
ist. Auf diese Tatsache und mithin auf den vö\1ig veriehlten
Gesetzentwnrf hinzuweisen, ist Pflicht der bawgewerblichcrl
Spitzen verbände, die in eincr .Rut begründeten Eingabe all sämt.
rchc Reichsminister, den Reichsrat, die Rei-chsta.'2:sfraktionen, vor
der AlInahme des Errtwurfs lIur dringend warnen konnten.

Diejenigen Volksvertreter, die im Reichstag ihre Stimme- für das
in Aussicht genommene SondCl csetz abgeben, sa11ten sich klar
darüber sein, daß sie somit fÜr Verteuerung des BaLlens, Erhöhung
der Neubauten und letzten Endes Verlängerung der Wohnungsnot
plädieren.

ist eine ausreichelJde Vertrautheit mit den ßerechnungsg:rundlagetl
und mit der MaterialverarbeitllJl.l!: auf Grund der uenesten Eriahrun
gen notwendig, tIm eine sach,!!;emiiße und wirtschaftliche Bauweise
zu ermöglichen. Aus diesem Grunde und angeregt durch die gÜn
stigen. ErfahrungclJ in den vorigen Jahren wird der Deutsche
Zement-Bund auch im kommenden \\Tintclhalbjabr wiederum Eiscn
hetonkurse einrichte1), die cinclJ 5-doppelstiindigen Lehrgang
Über MateriaIverarbeituug, eill-3J1 15-doppelstiiJldlgen Einfti.hrungs
kursus in den Eisenbetonbau und eillen ebenfalls 15-doppelstiindigen
Kursus für fortgeschrittene umfassen. .FÜr Schlesien nfmmt die
auberatungsstel1e Breslan des DcuÜ;chc!] ZementbllJ1des, Bresla1l5,
freiburger Straße 42, Meldunp;en zur Teilnahnie (nach den einzelnen
Kursen getrcnnt) cnt c en. Außer il1 Brcslau sind diese Veranstal
tungen wiederum in verschiedenen Orten der Provinzen geplant uud
soHen im Laufe des Oktober ihrerr Aufang nehmen.
"Die in BaIliachkreisen bekannte firma A. Pree G. 111. b. H. Dres
den-No blickt allf ein 65jähriges Bestehel] zuriick. Die Erzeugnisse
llamentlich Pl'eolit, Philopor, Terko, sind ob ihrer Giit  lmd Preis
wUrdigl(cit in <l.l1eo Teilcn des deutschen Reiches und des bcuach
b<lrteJ1 Auslaudes geschätzt lind angcsehen. Besonders hervorzu
heben ist Pr C 0 1 i t I, welches auch auf feuchten Untefgruud (Be.
ton, Mauerwerk, Putz) gestrichen werden kauu, in diescn eiudringt,
wiihrcnd ähnlichc AnstrichmiHel nur ab Haut auf der Oberf1Üche
sitzen bleiben, femcr, daß in folge des geringen Verbrauchs Phi
10 p 0 r der billigste MörtelzLlsatz Zllm WasserdichtmachcIJ von
PUtZ uml Beton U11d Te r k 0 der biJIigstc farblose JsoIieranstricl1
fÜr Mauerwcrl(, Putz utld BetoIl ist." Beachtct! Sie die Anzeige der
firma in dieser Nummer.

Wettbewerbe
Montevideo. RegierunQ:sgebiiLIde. Der Valwaltungsrat von Monte.
video veranstaltet zum 15. November eineJl internationalcn \Vctt
bcwerb fÜr ein Regierungsgebäude. Preise 20000 Pesos (40000
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R.M.). bie Unterlagen liegen beim beutschen Wirtschaftsd.ienst,
Berlin, Schöneherger Uier 21, aus.
Plaucn i. V. Plakatcnt\vurf. Der Propagandaattssehuß der Deut
schen  ül1gardinenwebeTe( in Plauen schrei'bt unter den KÜnstlern
aller deutschen Sprachgebiete einen \Vettbc\verb für ein Reklame
plakat aus. Preise 6000 RM. Im Preisgericht u. a. Oberbaurat
Prof. Dr. Josef fioffmann, Wien, Prüf. Karl Groß, Dresden, Prof.
K. Hanusch, Plauen i. V., Prof. O. Lange, Dresden. Einlieferung
bis zum 31. Oktober b   der Staatlichen KUllstscllUle in Plaueu,
Bahnhofstra.Be 83.

Schäßburg Rnmänieo. Volksbank. Die Volksbank-A.-G. in Schäß
burg-Sighisoara (Siebenbürgen) schreibt einen internationa'len
Wettbewerb mit 130000 Lei (3250 RM.) Preisen für ein Bank
gebäude aus. PreiSKtrfcht: Architekt A. Schuller, Kronstadt, Arch.
Ludwig Ohrend, Iie-rmannstadt, Oberbaurat R. Jacobi, Schäßburg.
Unterlagcn gegeit 15 RM, durch die Ausloberill. Einreichungsfri t
L Dezember.

Schlilnachrichten
Städti che IIoJziachschule Elnbcck. Am 20. September fanden
wiederum die Abschlußprüfungen unter Vorsitz des Regierungs
kommissars statt. Es konntcn 10 WerkllIcister und 5 Betriebs
JeHer, von denen mehrere "mit Auszeichnung" bestanden, in die
Praxis entlassen werden. Alle Absolventen erhieltcn sofort cld
sprechende Stellungen. Die- Schule 113t TechJlikumprogramm und
erfreut sich als einzige liner Art in N',rd- ulld Mitte1dentschland
der wohlwo11cnden UJltcr<;tützun  seitens des Ministeriums für
Handel und Gewerbe sowie neuerdinRs auch der liolziaehverbände.
Sie ist in zjelsicherer steter Aufwärtsbewe,!!;ulJg begriffen ur.d wird
auch im kommenden Semester eine wiederum erhöhte- Schülerzahl
auhveisen, Das neue Semester an der Einbecker Schule begil1nt
am 15, Oktober.

,Jubiläen
25 jähriges Geschäit jllbi1äum der Brallnsehweigischen Ehnkalk
und Steinwerke m. b. 11. in llemkenrode. Am 30. September konn
tel! die Braunschv...eigischen Elmkalk- und Steinwerke m. b. H. il1
tIemkenrode auf eIn 25 jähriges Bestehcn zuriickblicken. Sie vcr
.dankcT] illrc GrunuulIg dcm Kgl. Baui1J peh.tor JohanlIcs- Mühlen,
Generaldirektor der Westdeutschen Eiscnbalm-Aktiengesellsehaft
in Köln. 1m Jahre 1904 stellte Johannes Miihlen die Nebenbahn
Braunschweig-Schöningen fertig, Um d.icser Bahn eine sichere
und dauerude :Einnahmequel1e zu verschaffen, Rründetc er am
30. September 1904 die Braunschweigischen Elmkalk- und Stein
werke m. b. H. in Iiemkenrode. Das Werk besitzt einen großen
Ringofen, zwei Schachtöfen und eine neuzeitliche, vorbildliche
S",ckkalka!tlage und ist Eigentum der familie MÜhlen. Der kühne
Gedanke, der neuen Eisenbahn gleich einen Großverfrachter zu
schaffen, hat sich bewährt. Wir wünschen den \Verken zu ihrem
25 jährigen Bestehen, daß sic die schöne Entwfcklung, die sie: bis
her genommen haben, unter der führung ihres neuen Leiters. des
Herrn Kurt MÜhlen, fortsetzen mögen.
Breslau. Am 1. Oktober beging das über Schlesiens Grenzen
hinaus riil1mlichst bckalJI1tc Fachgeschäit für Farben, Mal N und
Zeicbengerätschaftcrl Lcssitlg &. Pahl, Inhaber Albert Pah!,
Taschenstraße 29/3], das JubiIäluu seines \'ierzigjährigen Beste
hens. Im Jahre 1889 trat der' jetzige hlhaber Albert Pohl als Teil.
haber in die .Firma Friedrich Carl I.essing ein, die von da an vnter
der firma Friedrich Car] Lessing &. Pohl weitergefiihrt wurde.
Nach dern Tode Lessin&s im Jahre 1897 blieb Herr Albert Pohl
aIleinjger Inhaber. Durch große .Fachkeuntnisse und regen fleiß
verstand es die er, das Unternehmen immer mehr lind mehr zn
vergrößern, so daß man es jetzt als eines der größten fach N
gcsehäfte des Ostens ansprechen darf, In der Breslauer Ansstel
lung "Wolmung und Werkraurn" hat die Firma erst wieder durch
ihre Ausstel1ung im Werk raum des Architekten lind des Ingenieurs
die Aufmerksamkeit weiter Kreise auf sich gelenkt 11Ud zugleich
einen schönen Beweis ihrer TÜchtigkeit gegebel!.
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13resiau. lien Zimmermeister paul Bunzet in Breslau begjngseln
25 fähri?:es MeIsterjubiläum.

Die firma Serpentin- lUld hlarmorwerke Gebrüder Uhlig
konete zur Zeit der diesjährigen lierbstmesse aaf ein 50 jähriges
Bestchcn zurückblicken. Aus kleinen Anfängen heraus hat sich das
Unternchmen durch fleiß und Umsicht der (lcschäftsführung zu der
hcmigen großen Bedeutung elltwiekeJt.

Persönliches
Bresfau. lierr Stndiemat, DipL-Ing. Haumann von der staatlichen
Baugewerkscl:wle in Essen ist zum Oberstudienrat an der staat!.
Baugewerksehule fn Bres]au ernannt worden.

Breslau. Der bei der hies.igen "Regierung beschäftigte Regierungs
tmd Baurat frank ist an die Regierung in .Marienwenler versetzt
worden.

Breslau. Der bei der hiesigen Regierung beschäftigt gewesene
Oberregienmgs- und Baura.t Arndt ist am 1. Oktober in den Ruhe
stand getreten.
Gumblnllen Ostpr. Am 1. Oktober verläßt Baurat Sc.hmidt nach
dreizehniähriger Tätigkeit die Stadt Gumbinnen um dem Rufe
nach Kö.nigsberg zum Hochbauamt Ost zu folge .

Todesfälle
BresJau. Am 30. September d. J. starb info!ge Sehlaganfallcs :Herr
Architekt und Mamermeister Walter L e m s c h.
Gumbinnen. Im 53. Lebensjahre verstarb lierr Ma!!rer- und Zirn.
menneisier Bruno W t J I u tz k i.
Stettin. Am 17. September verstarb lierr Stadtingen. August tI c ß.

l!3ücherscliau
AUe FacbbÜcher. auch di<; bl"r an.g:czeigten. s!ud dUTch. unseren Ver!al/; zu bezH hen.
Neu eiulZcJ!anl:CDC Biicller. Soweit dIe Bespro::cllung nicht SOIOH erfoIn. fol t dle

selbellach.
Goethehaus Und Einsteinturm. Von Dr. K. \Veidle. Preis 5,40 RM.

WissenschaHlicher Verlag Dr. Zaug-g &. Co.. Stuttgart.
Neues Bauen in llannover. Von Prof. Elka.rt.-Verlag: Verkehrs

verein :E. V.. Hannover.
Der :Eisenbetonball. Von C. Kersten. Preis 6 RI\'1. Verla!1: Wilhclm

Ernst &. Sohn. Berlin W 8. Wilhelmstraßc 90.
Der kleine Kunststeinfabrikant. Von I udoIf Dorn, Preis 3,75 RM.

Verlag L. Schirmcr, G. m. b_ 11.. Glatz.
BetOI1-Straßcnbau in Deutschland. VO!1 Dr.-]ng". Riepert. Preis 6 RM.

Zementverlag, G. m. b. Ii., CharlotteJlburg.
Gemeinde, Grundrente Und Bodenreform. Von Dr. Ludw. Pes!.

Preis 2 RJ\'h Verlag \Villi Kurt Kabitzsch, Wlirzburg.
Schneldemübi. Von Stadtbaurat W. I1ildt. Verlag Deutsche Archi

tekturbficherei.
Uniallverhütlln  durch das Buch. 2. Nach!ri!.g.  !o;::r!ag Unrallver

hiitungsbiId G. m. b. tI., Berlin W 9. Preis 25 Pfg.
Deutsche Siedlungsprobleme. VOlt Dr. VV. f. Bruck, li. Vormbrock.

Preis 10 RM. Verlag Reimar Iiobbing, BetUn S\V 61, Groß
beere-nstraße 17.

Mineraltechulk Hir Bauingenieure. VOll Dr. Kar! Kruger. Preis
5,50 RJ\l. Verla?: Allgemeiner Industrie-Verlag, G. m. b. H., Ber
!in SVV 48, WilheJmstraße 33.

..Was muB jeder \'on der Einkommcnsteuer wissen?" VOG Albert
Alliman, Bücherrevisor und Stcuersachverständi,2;er, G1O. Ver
]aJ!: Eichler & Co.. Leipzig C 1, Zeitzer Straß  5. (Postsche-.:k
konto Leipzi  3669) Din-Format A 5, 132 Seiten. Preis 2,80 Ri'v1.

Es gibt zwar ziemlich viel Biicher, die SiCh mit Steuerangelegen
hetten befassen, - es fehlte aber bisher immer !loch ein prak
ti!'cher alIgemeil1\ erstä!ldlicher I <Jtgeher für den ],aien. D<;r Ver
iasser des ncuen Buches, uer Steuersllclwerständi:;;e AlIimau, hat
Jas Verdienst, die vorhandene LÜcke vortrefflich ausg-dÜIJt zu
haben, indem er ein Werk geschaHen hat. das fÜr jeden Gewerbe
treibenden, Landwirt. Angehörigen der freien Berufe, sowie fiir
jeden andercn Steuerpflichtigen Yon großcm Nutzen ist. Das :Er
scheinen dieses Bilches ist deshalb sehr zu bc?:riißen. Dieses für
das ganze Deutsche Reich .l:"ultig-e Buch ist in 26 Abschnitte ein
geteilt. und gibt in klarer und allgemein-verständ!lcher form ZL1
vcdässige l!!ld ersc!1öpfer,de AlIskunftiiber alle bestehenden Fra
gen. Besonders wcrtvoll sind die .Hin;yc!scaui steucrfreie :Ein
künfte, abzu!!:siähige Ausgabcn, Steuerermäßjgung, Steuerer1aß,
Stcuererstattun.g' usw. A!s Wegweiser bei der Abg(lbe von Steuer
erklärungen Ünd bei der NachprÜhmg der Steuerbescheide Lst das
Buch unentbehrlich. deun es enthält mehren:, sehr gute und mit
praktischen Beispielen au gestbttete AlJhaltsIJunktc Z11f Erzielung
von StellererlcichtcnIJ1gen. Dieser praktische Ratgeber des er
iahrenen fachmannes beireit jeden Sttllcrpi!ichtigen. von .seinen
StellerSOrgen, Ituukann als eine \ ahre Stcucrsparkasse dringend
und bestens empfohlen werden. Der äußerst geringe Anschaifungs
preis macht sich dnrch den Nutzen, det] das Blich jedem bringt,vielfach bezahlt. d.
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frage Nr. 132. Es besteht die Absicht, stark Jrlgerostete Lorel1
kästen (EisenbJech) rnH einem geeigneten farbanstrich zu ver
sehen. Wer gibt Auskunft ubcr geeigneten Rostabweisel1den An
strich, ße7Ugs.ueJle und Preis? KI. &. N. in M.
frage Nr. 133. Aus dem Dachgebälk eines Iiauses san ich einen
dcutlich hörhar fressenden Käfer vertreiben. Im Bodenraum auf
gefundene tote Käfer zeigten eine LätIKC VOn etwa 15 fIlm. Der
Käfer ist dU11ke!braun, fast schwarz, und' habe fch schon gelesen,
daß er die Balken befliegt und in den Balken seine Eier ablegt,
allS denen Maden kriechen. Diese Maden sollen die Holzzerstörer
sein. Die ir, den Ball(en sichtbaren Löcher haben einen Durch
messer von annähernd 2 rnm. Anscheined habe Ü.:h es miL dem
sogeIJanntell fraß- oder Bohrkäfer zu tun. Wie kann ich den
Käfer, bzw. seine Brut, mit sicheren Mitteln vertilgen? M. S. in H.
frage Nr. 134. Irr einem MietshausgrundsW_ck so1\ der QLter- bzw.
Rtickzaun, der zwej gegenuberliegende Grundstücke abgrenzt, in
foLge Verfall erneuert werden. Der Grundstiicksbesirzcr, auf des
sen Seite die Pfosten und Riegel des Bretterzaunes sich befind,en,
verlangt von seinem Nachbar, dnß  er die Hälfte der Kosten trägt.
Letzterer lehnt jedoch die forderung ab. Ersterer hat bisher lIic
Unterhaltung des Zannes selbst ger.ragen. Kann mau auf Grund
eines Gesetzes gegen den sich weigcrnden Nachbar vorgehen?M.S.inli.
Antwort auf fraj{e Nr. Hf!. Aus. der kurzen Schildenmg dCr ört
lichen Verhalt/risse muß .l':cscl11osse11 werden, daß die Scha1l11ber
tragnng nicJ-it a!Iein durch die an der Decke IÜmgendc Transmis
sion verursacht wird. Ein hoher Anteil der Schall\Jelästigungen
wird mit Sicherheit a]s reiner Luftschall durch die Decke übe1
tragen, denn liolzbearbeitungsmaschinen s:nd bekanntlich, sehr
laut. Maßnahmen sind daher gegen beide Uebertragungsartcn ;zn
c!gr if n.. \ven-den Sie sich an die EmU Zorn A.-G., BerUH S 14,
SpezJ?lrstlll auf dem Gebiete der Schall- !lnd ErschÜtteruu5Ss
dämptung. Sie erhalten dort au,sfilhr!iche, kostenlose und unver
bitld!iche Vorschläge für d.ie Abslelluug der Störungen.
2. Antwort auf Fra e l\r. 125. Wenn verhindert wordeu ist daß
durch den Fensterrahmen bzw. fensterbrett weitere feuclItil{keit
in .Jen Patz eindringt, so wird auch das Ausblühen aufhören,

Den s i 11 f a b r i k, Frankfurt am M.
3. Antwort auf Frage Nr. 125. Wenn die .Mög],fchkeit einer Durch.
fel1chtungl des Mauerwerks nicht mehr besteht. so is,t mit einer
weiteren Ausblühung- am Pl1tk nicht kll rechnen, Es ist anzuneh
m n, daß die an der Ede]putztJäche sich bUdenden Salze, die fälsch
lieh er Weise mit Sa'jpeter bezeichnet werden (es sind in den weit
aus medsten fäHen sehwefelsaure SalzJ:; des Natrons und der
Magnesia) n[cht aus dem EdeJputz. sondern aus dem Mörtel oder
dem Ziegel des Mauerwerks stammen, In dfesem faHe dürfte ein
mehrmaliges scharfes Abbiirsten llnd reichliches Spülen mit reinem
Wasser den vorhandenen Au,sschlag besei.tigen. \VeHere Aus
blühungen treten nur auf, wenn. feuchtigkeit an die salzhalUgejj
Baustoffe J:!:elangen kann, welche die Salze löst und durch Ver
.ctUllstung an die Putzoberfläche bringt, \va sich feine Kristalle
bilden, dte als weißer Ausschlag sichtbar sind. Kth.
1. Antwort aui Fra e Nr. 127. Wir schla en Ihnen vor, sämtliche
Wände mit Huxo.Silvin (ehern. Präparat gegen WasserHecken und
verrä.ueherte Decken) zu streichen. IiUixo SiJ\.':i!l beseiti.ld auf
>c11emlschem We'l,e Wasser  und Räl1checUecken und verhindert
das Abblättern von Leimfarbe und Verseifen VOn Oellarben.
Nähercs sagt Ihnen gern unsere Abtcilun'l, Bauschutzstoffe.

G ä b 1 e r & K e s seI, Reichenbach OL
2. Antwort auf Frage Nr. 127. Es durfte zweckmäßig- sein die
Wände vor dem Putzen grundHch zu reinigen, wozu SiB 'mein
"Purigo-2" mit Vorteil verwenden könnel}: Als Putzzusatz emp
f h!e> ichi ..Ihnen  eiter die Verwendung von "Sika-4", da durch
dieses. Praparat emc sichere Haftung auch bei öligen und fettigen
flächen gewährleistet ist. Näheres Augebot kostenlos dureh'
Ing. A. KalI i n i c iJ, Liegnitz  Ooldberger Straße 148, Frnrf. 3540:
3.  lttwort aUf frage Nr. 127,.. Die mit dem Niedersch'lag de<;
fetllgcn. Rauc .es bchaflet   Wande sind mit starker Seiienlösungoder mIt verdunnter Salzsaure zu refnigen und mit heißem Wasser
nachzuspülen, Den alt'en vorhandenen Putz schlagen Sie am
bcstm ab, Nach. dem vol!ständiRen Trocknen der Wände sind
dieselben zweimal mit Inerto] (schwarzer Isolieranstnlch) zu strei
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chen. So ]an e der zweite Anstrich noch feucht ist. ist dieser
dicht mit nicht zu J?:robem Sand zu bewerfen und nach dem AI1
trocknen kann die ganze Fläche geputzt werden. InertoI kanu von
der f'irma Bau- und Industriebedarf, Liegnitz, AbtJ. Isoliertechnik,
postfach 14. bezoge\) wl:lden. B. Breutmann, Maurermstr., Liegnitz.
4. Antwort auf Fral!e Nr. 127. Bekanntlich schlagen selbst nach
Jahren derartige SteHen durch und bilden auf .dem Putz flecken
oder Ausschlä.2;e. Wenn Sie gauz sicher dabei zu \Verkc gehen
waUen, so empfehle ich Ihnen, die Wände mit falz-Isoliervappe zu
verkleiden. Der Putz haltet an d1cser Verkleidun,g sehr gut und
Sie haben die Ge,,;ä!1r, daß Sie keinerlei Schwierjgkeit6n haben.
Außerdem bietet eine derartige Wand einen erhöhten Wärmeschutz.

Kth.
1. Antw,ort auf Prage Nr. 128, Da Sie vorhaben, den Putz ab
zuschlagen, \"äfe die einfachste Lösung, die fraglichen Wände mit
den bekannten fIeraklith-Leichtbau- unQ.' IsoIierplattcn aus
zusc!Jla2;en. - Wenn auch diese Art der Isolierung etwas te ur er
ist als ein gewöhnlicher Isolicranstrich, so ist auch die Wirkung
eine vie] intensivere. Auf flerakIrlh haftet auch der Putz infol.l.;:e
der rallben Oberfläche sehr gut. so daß tleraklith, sehr oft als
Putz-iräger bcnutzt wird. Schreiben Sil!;; IlnS bitte Ihrc Anschrift
und et\vas Genaueres (Maße!), damit Ihnen unsere Heraklith
Abteilung mil Angaben, Konstruktiollsblaltcrn I1SW.
dienen kann. bl e r & K es seI, Reichenbachl OL.
2. Antwort auf frage Nr. 128. FÜr den IsoIieranstrich empfehle ich
Ihnen die VerwendlUJg von ,,1.2:01-1", sowie für den Pl!tZ "Sikq.-l",
Bei sachgemäßer Austuhrunl!; bekommen Sie eine absolut trockene
\"land. Näheres Angebot lind ArbeHsanwcisun9; kostenlos durch:
Ing. A. KalI j 11 ich, Lregnitz, Goldberger Straße 14R, .Frnrf. 3540.
3, Antwort auf frage Nr. 128. Es ist nachzuDnifcn, ob doch nicht
die feuchliglteit vom Erdreich aufsteigt. Sollte dies nicht der .fan
sein, so ist die vom Putz gereinigte 'vVand einige Zeit im Luftzug
stehen zu lasseH. Nach dcm Uebertrockl]en ist diese mit Inertol
(schwarzer boHeranstrich) zweimal zu streiche!!. Der letzte
feuchte Anstrich ist dicht mit nicht zu grobem Sand zu bewerfen
und nach dem Allftrocknen ist die Wand zu putzer!. Die Wand
köunen Sie auch mit 2 Clll starken Torfisotllellliplatten, oder 3 CL11
starkea AulJach-Leich:hanplatten sow.je durch Verwendung mit
Beers "Umversl1Jll"-falzbau,tafeln isolieren, Wenden Sie sicIl, :Olfl
die Firma Bau- und Industriebe.darf, Liegnitz, Abt. Isoliertechnik,
Postfach 14, von wo Sie auch die Materialien be7.iehen können.

Bemh. Br e II t man n, Maurermeister, LiegnHz.
4. Antwol't 3ui f'rage Nr. 128. Aus der Art des fra etextcs scheint
es s.ich im vorlicf!;enden f'alie weder um Grund- noch Schla?;fcgen
_ sondern InJrt Kondensfcuchtigkeit ZUJ handeln. Demnach mußte
das Außenrnauerwerk zu dünn sei)!. In diesem .FaHe ist es das
:Einfachste, im Innern eine % Stein starke Sc!Jwemmsteinwand
vorzusetzen und diese mit 2:ewöhu\:ichem Putz zu' VCrsellcn. Da
es sich, wie oben. bemerkt, kaum um SchJa.l'.:regcl1feuchtigkeit han
delt, dürfte ein Isolieranstrich zwecklos sein, \veil dieser ja nicht
die von anßen eindringende Kälte abhält. Wenn Sie uns Ihren
Fall genall sclJildcrn, werden wir Sie gerne weiter beraten.

Den Sill fa b r i 1(, f'rankfurt a. M., SchiJlerstraße 5. .
5. Antwort auf frage Nr. 128. Bei feuchten \Vänden hat man zu
nächst zu unterscheiden die Durchfeuchtung durch aufsteigend.e
GruncLfeuehtigkeit. durch äußere Wi,uerunp;seiIJi!üsse und durch
Schwitzwasserbildul1g im Innern des Raumes. Ge;?;"en aufsteigende
Grundfeuchtigkeit schutzt man sich in der altbekannten Weise
durch die horizonta"le Asphalt-Pappenschicht im Mauerwerk Ullw
mittelbar über der Erdoberfläche. Durchfeuchtungen into1ge
\VitterungseiniJüsse können durch wass-erdichten Putz, Oelfarben
austrich U11C1 Verwendung von sOllstigen nicht porösen Baustoffen
vermieden werden. Um Niederschläge an den Wänden und damit
eine Durchfel1chtuu,g" des Mauerwerks ZilJ vermeiden, ist -es not
wendig, daß das Mauerwerk R;cgen den zu schneIlen Temperatur
ausgleich zwischen lnnen  und, Außenluft. durch eine Verstärkung
der Mauer oder besser darch eine Verkleidun  mit einer Isolier
pla,tte, geschützt wird. Gleichzeiti.z; muß dafiir  esorgt werden,
daß die mit Feuchtigkeit geschwängerte Luft entweichen kann, ehe
sie den Taupunkt erreicht; es muß also fÜr eine sicher wirkende
Ent!üftul1gsanl,l.\ e j';esorp.;t, werden. die je nach der Art des Be
triebes durch e,infache, regulierbare DutJstschlote oder durch
Ventilatorcn geschaHen wird. Als Iso1ierplatte hat sich die Kork
pi<!>tte info],\!;e der gerin.l!:en W<irmeleitfähip.;keit bestens bewährt.
Sie mÜssen, bevor Sie Heu verPutzen, feststeHen, wodurch die
Feuchtigh:eH in das Mauerwerk gelangt, und diesen .Fehler auf die
geschHderte Weise beseitig:en. Durch ejnel1 Isolierallstrach auf das
innere Mauerwerk und nachherigen Verputz besejtjgen Si'ß kejl1es
wegs die WandieucMip.;keit. Den besten Schutz bjetet die Beseitigung der Durchfeuchtull,l!;smöglichkeit. Kth.
Sc h r 1 f 11 e i t 11 n g: Arefhtekt BOA. Kur t La IJ K C r uod Dr .-Ing. La n & e n 

be e JI. beide ill ßreslau, und l3anrat H ans ß 111 t h f! e n in LelDziK.
Ver];u.:: Pa u J S t c i 0 k e, ill Breslau und LcipZIK.

Allen Zusel1(\lIn en an die SchnH1eitl1ng- bitte!! wir R!1ckporto beizuful'cf1.
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In hai t:
SachHeferungen. - Das Erbbaurecht in Theorie und Praxis. - Klin
ker und K!einbauten, dazu Abbi!dllng. - Eine neue Gefahr für ßau
und Wohnungswirtschaft. - Abbildungen: Turn- und Festha!1e Reichell
bach (Euleugcb.). - Verschiedenes. - rragekasteJJ.


